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Einschreiben 

Schweizerisches Bundesgericht 
Av. du Tribunal fédéral 
1000 Lausanne 14 

Zürich, 16. Oktober 2024 

Vorinstanzliches Zeichen: 2024-2834/YB/AL 

BESCHWERDE IN ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN ANGELEGENHEITEN 

In Sachen 

Frau 
Beschwerdeführerin 1; 

und 

Wildbienen mit den Familien der Seidenbienen (Colletidae), Sandbienen (Andrenidae), 
Furchen- und Schmalbienen (Halictidae), Sägehorn- und Hosenbienen (Melittidae), 
Blattschneider- und Mörtelbienen (Megachilidae) sowie Echten Bienen (Apidae), 
wohnhaft in der Schweiz, Beschwerdeführer:innen 2 - 8;  

handelnd durch 

Frau 
Beschwerdeführerin 9; 

gegen 

Regierungsrat des Kantons Zürich, Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zürich, 
Vorinstanz; 

betreffend 

Entscheid des Regierungsrats des Kantons Zürich vom 2. Oktober 2024 

gestützt auf  
Art. 77 Abs. 1 Bst. a und Bst. b BPR; Art. 82 Bst. c und Art. 88 BGG sowie Art. 25 und Art. 25a VwVG bzw. § 10c VRG 

Art. 2, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 11, Art. 16, Art. 29, Art. 29a, Art. 30, Art. 34 BV; 
Art. 1 und Art. 9 der Aarhus-Konvention 

Art. 6 Ziff. 1, Art. 8, Art. 10, Art. 13, Art. 34 EMRK; Art. 1 und Art. 11 der Biodiversitätskonvention; 
Art. 2, Art. 3 Art. 4, Art. 6, Art. 12 und Art. 13 UNO-Kinderrechtskonvention 
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I. Rechtsbegehren

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Bundesrichterinnen und Bundesrichter 
Sehr geehrte Bundesgerichtsschreiberinnen und Bundesgerichtsschreiber 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Als Beschwerdeführer:innen stellen wir Ihnen folgende 

ANTRÄGE 

1. Die vorliegende Beschwerde sei – unter besonderer Beachtung der verfassungsrechtlich
verankerten Eigenrechte der Natur, der Würde der Kreatur und des übergeordneten Kinds-
wohls – gutzuheissen.

2. Das in der UNO-Kinderrechtskonvention verankerte und vom Kinderrechtsausschuss im
«General comment No. 26 (2023) on children’s rights and the environment, with a special
focus on climate change» in Ziff. 17 explizit anerkannte Recht auf eine saubere, gesunde
und nachhaltige Umwelt sei im Urteil des Bundesgerichts anzuerkennen – wozu das
Recht auf vielfältige Lebensräume, das Recht auf eine hohe Artenvielfalt, das Recht auf
gesundes Klima, das Recht auf eine unbelastete Umwelt und das Recht auf Existenz der
Natur und ihrer natürlichen Ressourcen gehört – und der angefochtene Entscheid sei
aufzuheben und an die Vorinstanz im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen.

Eventualiter sei das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt im Urteil 
des Bundesgerichts anzuerkennen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und an die 
zuständigen Behörden zur Behandlung zu überweisen.  

Subeventualiter sei das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt im 
Urteil des Bundesgerichts anzuerkennen und die Rechtsbegehren in Ziffer 3, 4, 5, 6, 7 und 
8 der vorliegenden Beschwerdeschrift gutzuheissen. 

3. Dem Kind – Beschwerdeführerin 1 – sei das Stimmrecht in Umweltangelegenheiten zur
Wahrung ihrer Menschenwürde zuzusprechen und für die gerechte Verteilung der
Generationenlast für die Bewältigung der Biodiversitätskrise zu sorgen.

Eventualiter seien umgehend wirkungsvolle Massnahmen zu ergreifen, um dem Verlust 
von Lebensraum, der Übernutzung von natürlichen Ressourcen, der Verschmutzung der 
Umwelt, dem Klimawandel und den invasiven gebietsfremden Arten bis zum Erreichen des 
18. Lebensjahres des Kindes entgegenzuwirken.

Subeventualiter sei festzustellen, dass die bundes- und völkerrechtlich verankerten 
Rechte des Kindes auf besonderen Schutz der Unversehrtheit, auf Förderung der 
Entwicklung und auf freie Meinungsäusserung und Partizipation in Umweltangelegen-
heiten verletzt werden und damit die Menschenwürde missachtet. 

4. Den Wildbienen – Beschwerdeführer:innen 2 bis 8 – sei das Stimmrecht in Umwelt-
angelegenheiten zur Wahrung ihrer Würde als Kreatur und zum Schutz vor Ausrottung
durch den Menschen zuzusprechen.
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Eventualiter seien umgehend wirkungsvolle Massnahmen zu ergreifen, um die bedrohten 
Wildbienenarten vor Ausrottung zu schützen. 

Subeventualiter sei festzustellen, dass die bundes- und völkerrechtlich verankerte dauer-
hafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen in Bezug auf die Wildbienen mit den 
Familien der Seidenbienen (Colletidae), Sandbienen (Andrenidae), Furchen- und 
Schmalbienen (Halictidae), Sägehorn- und Hosenbienen (Melittidae), Blattschneider- und 
Mörtelbienen (Megachilidae) sowie Echten Bienen (Apidae) nicht erreicht wird und damit 
ihre Würde als Kreatur missachtet. 

5. Das Wahlergebnis der Biodiversitätsinitiative sei für ungültig zu erklären. Eventualiter sei
das Wahlergebnis für teilungültig zu erklären. Subeventualiter sei festzustellen, dass die
Abweisung der Biodiversitätsinitiative eine unverhältnismässige Verteilung der Bürde für
die ökologische Krise auf Kinder und künftige Generationen darstellt.

6. Die Abstimmung zur Biodiversitätsinitiative sei zur Wahrung einer repräsentativen
Demokratie unter Einbezug von Kindern und Wildbienen zu wiederholen.

7. Es sei eine öffentliche Parteiverhandlung durchzuführen. Eventualiter sei eine
öffentliche Urteilsberatung am Bundesgericht durchzuführen.

8. Vom Bundesgericht seien unabhängige Sachverständige in Umweltangelegenheiten zum
Beschwerdeverfahren beizuziehen, welche zu folgenden Fragestellungen Auskunft geben
können:

a) Sind die Erläuterungen im Abstimmungsbüchlein sachlich und geben eine objektive
und vollständige Sicht über den Zustand der Biodiversität in der Schweiz wieder?
Sind die Folgen einer Annahme bzw. Nichtannahme der Biodiversitätsinitiative
objektiv und vollständig wiedergegeben?

b) Sind die derzeitigen nationalen Bemühungen der Schweiz ausreichend, um dem
Verlust der Biodiversität in der Schweiz entgegenzuwirken?

c) Sind die derzeitigen internationalen Bemühungen der Schweiz ausreichend, um dem
sechsten grossen Massensterben auf der Erde entgegenzuwirken?

d) Welche Massnahmen sind notwendig, um den Verlust der biologischen Vielfalt in
der Schweiz zu stoppen?

e) Welche Massnahmen sind notwendig, um den Verlust der biologischen Vielfalt auf
der Erde zu stoppen?

f) Wann werden die Ökosysteme auf Grund des Verlustes der biologischen Vielfalt
zusammenbrechen?

g) Wie viel Lebenszeit bleibt den Beschwerdeführer:innen bei einem Zusammenbruch
der Ökosysteme?

9. Die unentgeltliche Rechtsverbeiständung sei vor der Durchführung der Parteiverhandlung
bzw. dem Einreichen einer Replik mit einer Zwischenverfügung zu bewilligen.

10. Auf die Erhebung eines Kostenvorschusses sei zu verzichten und den finanziellen Möglich-
keiten der vom Aussterben bedrohten Wildbienen und des Menschenkindes bei der
Begleichung der Verfahrenskosten gebührend Rechnung zu tragen. Eventualiter sei die
Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zu prüfen. Subeventualiter sei auf die
Erhebung von Kosten zu verzichten.

11. Die Verfahrensgrundrechte der Beschwerdeführer:innen 2- 9 seien im bundesgerichtlichen
Beschwerdeverfahren zu wahren und die Personendaten des Kindes und der gesetzlichen
Vertretung vor einer öffentlichen Publikation des Bundesgerichtsurteils zu anonymisieren.




